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§ 146 EisbG Unternehmensinterne
Überprüfungen

 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Eisenbahnunternehmen haben ein System zur Überwachung ihrer Triebfahrzeugführer einzurichten.

2. (2)Das Eisenbahnunternehmen hat dafür zu sorgen und zu überprüfen, dass von ihm auf Eisenbahnen

eingesetzte Triebfahrzeuge nur von Personen selbständig geführt und bedient werden, die über eine gültige

Fahrerlaubnis und eine hiefür gültige Bescheinigung verfügen.

3. (3)Das Eisenbahnunternehmen hat dafür zu sorgen, dass Triebfahrzeuge nicht durch von ihm eingesetzte

Triebfahrzeugführer selbständig geführt und bedient werden, wenn sich diese sich in einem durch Medikamente,

Alkohol oder Suchtmittel sowie durch Krankheit beeinträchtigten Zustand befinden.

4. (4)Das Eisenbahnunternehmen hat in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen, ob der Inhaber einer

Bescheinigung noch über die notwendigen schienenfahrzeugbezogenen und schienenbahnbezogenen

Fachkenntnisse sowie über die notwendigen Sprachkenntnisse verfügt. Die Häufigkeit dieser Überprüfungen ist

im Rahmen des Sicherheitsmanagementsystems festzulegen, wobei jedoch die im Anhang VII der

Richtlinie 2007/59/EG angeführte Mindesthäufigkeit einzuhalten ist. Ergibt die Überprüfung, dass diese

Fachkenntnisse noch vorhanden sind, ist dies vom Eisenbahnunternehmen durch einen Vermerk auf der

Bescheinigung selbst und einen entsprechenden Eintrag im Bescheinigungs-Register festzuhalten.

5. (5)Stellt die Kenntnis oder eine vorliegende ärztliche Mitteilung über eine Verschlechterung des

Gesundheitszustandes eines Triebfahrzeugführers, das Ergebnis einer Überwachung eines Triebfahrzeugführers,

das Ergebnis einer Überprüfung nach Abs. 4 oder die Versäumung einer Überprüfung nach Abs. 4 dessen

berufliche Befähigung, dessen berufliche Eignung, das Vorliegen der für die Ausstellung seiner Fahrerlaubnis oder

das Vorliegen der für die Ausstellung seiner Bescheinigung erforderlichen Voraussetzungen in Frage, hat das

Eisenbahnunternehmen die zur Herstellung eines es betreffenden gesetzeskonformen Zustandes erforderlichen

Maßnahmen unverzüglich zu ergreifen. Des Weiteren hat das Eisenbahnunternehmen zu überprüfen, ob die

Voraussetzungen für die Ausstellung der Bescheinigung noch vorliegen und diese gegebenenfalls auszusetzen

oder zu entziehen.

6. (6)Stellt die Kenntnis oder eine vorliegende ärztliche Mitteilung über eine Verschlechterung des

Gesundheitszustandes eines Triebfahrzeugführers sowie das Ergebnis einer Überwachung eines

Triebfahrzeugführers das Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen für die Erteilung seiner Fahrerlaubnis in

Frage, oder ist ein Triebfahrzeugführer bereits länger als drei Monate arbeitsunfähig, hat das

Eisenbahnunternehmen die Behörde davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
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